
Bekanntmachung
der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für die Berufung 

von Beisitzern in den Wahlausschuss

Für oben genannte Wahl ist ein Wahlausschuss zu bilden, dem die Vorbereitung und Leitung der Wahl sowie die Feststellung und 
Nachprüfung des Wahlergebnisses obliegt. 

Der Wahlausschuss besteht aus dem Wahlleiter als Vorsitzendem und  Beisitzern sowie ihren Stellvertretungen.

Die Beisitzer und ihre Stellvertretungen sind aus dem Kreis der in der Gemeinde/Stadt Wahlberechtigten zu berufen.

Bei der Berufung sollen die im Wahlgebiet vertretenen Parteien und Wählergruppen in der Regel in der Reihenfolge der Stimmenzahlen 
berücksichtigt werden, die sie bei der letzten Wahl der Vertretung erhalten haben.

Der Wahlleiter der Gemeinde/Verbandsgemeinde/Stadt/des Landkreises

Anzahl

Zu
tr

ef
fe

nd
es

 b
itt

e 
an

kr
eu

ze
n 

 X
  o

de
r 

in
 D

ru
ck

sc
hr

ift
 a

us
fü

lle
n

!

N
a

c
h

d
ru

c
k

, 
N

a
c

h
a

h
m

u
n

g
 u

n
d

 k
o

p
ie

re
n

 v
e

rb
o

te
n

!

D
IR

E
K

T
W

A
H

L
E

N
 S

A
C

H
S

E
N

-A
N

H
A

LT

WL-G-003 DW [LSA] I Seite 1

B
e

s
te

ll
-N

r.
  
4

1
5

 0
2

5
 9

0
8

1
 4

0
X

  
 1

45
2

Te
l.

0
89

/3
74

36
-0

·F
ax

0
89

/3
74

36
-3

44
·s

er
vi

ce
@

ju
en

gl
in

gv
er

la
g.

de
    

für die Wahl des

am

Amtsbezeichnung

Datum

Sonntag,

Unterschrift

Datum

angeschlagen am: abgenommen am:

veröffentlicht am: im/in der

(Amtsblatt, Zeitung)

B2

Hiermit fordere ich die oben genannten Parteien und Wählergruppen auf, bis zum 
die jeweils entsprechende Zahl der Wahlberechtigten als Beisitzer bzw. als Stellvertretungen vorzuschlagen. 
Die Berufung wird nach Ende dieser Frist schriftlich erfolgen.

Werden nicht genügend Wahlberechtigte vorgeschlagen, so erfolgt die Berufung nach Ermessen aus den Reihen der Wahlberechtigten.

Es können aber auch unbefristet Beschäftigte der in der Gemeinde/Stadt ansässigen Behörden und Einrichtungen des Landes oder 
einer der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Person des öffentlichen Rechts bestimmt werden, wenn sich nicht genügend 
Wahlberechtigte finden lassen.

Auch ein Bediensteter der Gemeinde/Stadt, der nicht im Wahlgebiet wohnt, kann in den Wahlausschuss berufen werden.

Die Beisitzer des Wahlausschusses sind ehrenamtlich tätig. Die §§ 30-32 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
(KVG LSA) gelten entsprechend.

Ein Wahlbewerber sowie Vertrauenspersonen für Wahlvorschläge können ein Wahlehrenamt nicht innehaben.

Die Ablehnung der Übernahme eines oder das Ausscheiden aus einem Wahlehrenamt richten sich nach § 31 KVG LSA. Ein wichtiger 
Grund im Sinne dieser Vorschriften liegt in der Regel nur vor für:

1. Die Mitglieder des Bundestages und der Bundesregierung sowie des Landtages und der Landesregierung,
2.  die im öffentlichen Dienst Beschäftigten, die amtlich mit der Vorbereitung und Durchführung der Wahl oder mit der Aufrechterhaltung

der öffentlichen Sicherheit und Ordnung betraut sind,
3. Wahlberechtigte, die das 67. Lebensjahr vollendet haben,
4.  Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass ihnen die Fürsorge für ihre Familie die Ausübung des Amtes in besonderer Weise

erschwert,
5.  Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie aus dringendem beruflichem Grunde oder durch Krankheit oder Gebrechen verhindert

sind, das Amt ordnungsgemäß auszuüben,
6. Wahlberechtigte, die sich am Wahltag aus zwingenden Gründen außerhalb ihres Wohnortes aufhalten,
7. Wahlberechtigte, die aus politischen oder religiösen Gründen die Beteiligung an Wahlen ablehnen.

Datum

Gemeinde Burgstall
c/o Verbandsgemeinde Elbe - Heide
Magdeburger Str. 40
39326 Rogätz

Bürgermeisters/ der Bürgermeisterin der Gemeinde Burgstall

27.11.2022

4

26.09.2022

14.09.2022



Kommunalverfassungsgesetz für das Land Sachsen-Anhalt

WL-G-003 DW [LSA] I Seite 2

§ 30

Ehrenamtliche Tätigkeit

(1) Die Bürger sind verpflichtet, Ehrenämter und sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten für die Kommune zu übernehmen
und auszuüben. Die Kommunen können Ehrenämter und sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten auch anderen Personen
als Bürgern übertragen, soweit diese ihr Einverständnis erklären.

(2) Die Berufung zu einem Ehrenamt oder einer sonstigen ehrenamtlichen Tätigkeit kann, wenn sie nicht auf Zeit erfolgt
ist, jederzeit zurückgenommen werden. Sie erlischt mit dem Verlust des Bürgerrechts.

(3) Wer zu einem Ehrenamt oder einer sonstigen ehrenamtlichen Tätigkeit berufen wird, ist vor Aufnahme der Tätigkeit
durch den Hauptverwaltungsbeamten auf die ihm nach den §§ 32 und 33 obliegenden Pflichten sowie auf die
Regelungen des § 34 hinzuweisen. Der Hinweis ist aktenkundig zu machen.

§ 31

Ablehnungsgründe

(1) Der Bürger kann aus wichtigem Grund die Übernahme eines Ehrenamtes oder einer sonstigen ehrenamtlichen
Tätigkeit ablehnen oder seine Abberufung verlangen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn ihm das Amt oder die Tätigkeit
wegen seines Alters, der Berufs- oder Familienverhältnisse, seines Gesundheitszustandes oder wegen sonstiger in
seiner Person liegenden Umstände nicht zugemutet werden kann.

(2) Wer ohne einen wichtigen Grund die Übernahme eines Ehrenamtes oder einer sonstigen ehrenamtlichen Tätigkeit
ablehnt oder ihre Ausübung verweigert, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahn-
det werden. Zuständige Behörde nach § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die Kommune, der
die Ausführung der Rechtsvorschrift oder die Überwachung der Einhaltung der Rechtsvorschrift obliegt, gegen die sich
die Zuwiderhandlung richtet. Ob eine Ordnungswidrigkeit vorliegt und geahndet wird, entscheidet bei Mitgliedern der
Vertretung die Vertretung. Im Übrigen trifft der Hauptverwaltungsbeamte die erforderlichen Maßnahmen.

§ 32

Pflichten ehrenamtlich Tätiger

(1) Der in ein Ehrenamt oder zu einer sonstigen ehrenamtlichen Tätigkeit Berufene hat die ihm übertragenen Geschäfte
uneigennützig und verantwortungsbewusst zu führen.

(2) Der in ein Ehrenamt oder zu einer sonstigen ehrenamtlichen Tätigkeit Berufene ist über alle Angelegenheiten,
deren Geheimhaltung gesetzlich vorgeschrieben, besonders angeordnet oder ihrer Natur nach erforderlich ist, zur
Verschwiegenheit verpflichtet. Er darf die Kenntnis von geheim zu haltenden Angelegenheiten nicht unbefugt verwerten.
Diese Verpflichtungen bestehen auch nach Beendigung des Ehrenamtes oder der sonstigen ehrenamtlichen Tätigkeit
fort. Die Geheimhaltung kann nur aus Gründen des öffentlichen Wohls oder zum Schutz berechtigter Interessen
Einzelner besonders angeordnet werden. Die Anordnung ist aufzuheben, sobald sie nicht mehr gerechtfertigt ist.

(3) Der in ein Ehrenamt Berufene hat eine besondere Treuepflicht gegenüber der Kommune, für die er das Ehrenamt
ausübt. Er darf Dritte nicht vertreten, wenn diese ihre Ansprüche und Interessen gegenüber der Kommune geltend
machen; hiervon ausgenommen sind Fälle der gesetzlichen Vertretung. Das Vertretungsverbot nach Satz 2 gilt auch
für zu einer sonstigen ehrenamtlichen Tätigkeit Berufene, wenn die vertretenen Ansprüche oder Interessen mit der
ehrenamtlichen Tätigkeit in Zusammenhang stehen. Ob die Voraussetzungen eines Vertretungsverbots vorliegen,
entscheidet bei Mitgliedern der Vertretung, Ortschaftsräten und Ortsvorstehern die Vertretung, im Übrigen der
Hauptverwaltungsbeamte.

(4) Für durch die Verbandsgemeinde in ein Ehrenamt oder zu einer sonstigen ehrenamtlichen Tätigkeit Berufene gilt das
Vertretungsverbot nach Absatz 3 auch für Angelegenheiten der Mitgliedsgemeinden.

(5) Übt ein in ein Ehrenamt oder zu einer sonstigen ehrenamtlichen Tätigkeit Berufener dieses Amt oder diese Tätigkeit
nicht aus oder verletzt er seine Pflichten nach Absatz 1 gröblich oder handelt er seiner Verpflichtung nach Absatz 2
zuwider oder übt er entgegen der Entscheidung der Vertretung oder des Hauptverwaltungsbeamten eine Vertretung
nach Absatz 3 aus, gilt § 31 Abs. 2.


